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1. Der Mitgliedsbeit rag der Montessori Fördergem einschaft  e.V. ist  einkomm ensabhängig. 
Zugrunde gelegt  wird das Haushalt seinkom men des Mitglieds. Anhand dieses 
Haushaltseinkomm ens ist  eine Eingruppierung in eine der 10 Einkom mensgruppen und 
som it  die Erm it t lung des Mitgliedbeit rages, in Abhängigkeit  von der Kinderzahl in den 
verschiedenen Einrichtungen, möglich. Bei dem Eint rit t  in die Montessori 
Fördergem einschaft  wird das neue Mitglied aufgefordert  sein Haushaltseinkomm en auf der  
Basis der Einkünfte des vorangegangenen Jahres, in einem  Form ular, anzugeben. 
Beit ragspflicht ig sind die Eltern. Lebt  das Kind nur m it  einem Elternteil zusam men, so t r it t  
dieser an die Stelle der Eltern. Lebt  das Kind m it  nur einem Elternteil und dessen 
Lebensgefährten zusam men so t reten diese gemeinsam an die Stelle der beit ragspflicht igen 
Eltern. 

2. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VI I I  den Pflegeeltern ein Kinderfreibet rag nach § 32 
Einkomm ensteuergesetz gewährt  oder Kindergeld gezahlt ,  t reten die Personen, die diese 
Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. 

3. Erziehungsberecht igte, Personensorgeberecht igte und j ede sonst ige Person über 18, die 
aufgrund einer Vereinbarung m it  den Personensorgeberecht igten vorübergehend und nicht  
nur für einzelne Verr ichtungen Aufgaben der Personensorge wahrnehm en und für das Kind 
die Aufnahme als Mitglied in die Montessori Fördergem einschaft  Borken e.V. beant ragen 
und einen Bet reuungsvert rag m it  Montessori Borken e.V. bzw. m it  einer ihrer Einrichtungen 
abschließen, t reten an die Stelle der Elt ern. 

4. Beit ragsschuldner sind die Personen im  Sinne von Absatz 1 bis 3.  Mehrere 
Beit ragspflicht ige haften als Gesam tschuldner.  
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1. Beit ragszeit raum ist  das 01.08. bis 31.07. dieses entspricht  dem Schuljahr. Die 
Beit ragspflicht  wird durch Schließungszeiten der Einrichtung (z. B. in den Ferien)  sowie 
durch die tatsächlichen An-  und Abwesenheitszeit en des Kindes nicht  berührt .   

2. Die Beit ragspflicht  erst reckt  sich auf jeden Kalendermonat, innerhalb des o.g Zeit raum es. 
Sie beginnt  m it  dem  Ersten desjenigen Monats,  in dem  die Eltern nach 1, als Mitglieder in 
die Montessori Fördergemeinschaft  e.V. aufgenom men werden und endet  m it  Ablauf 
desjenigen Monats, in dem die Mitgliedschaft  der Eltern nach 1 in der Montessori 
Fördergem einschaft  endet .  

3. Wird die Mitgliedschaft  in der Montessori Fördergemeinschaft  e.V innerhalb des o.g. 
Zeit raumes beendet  so endet  die Beit ragspflicht  erst  zum  31.07.  
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1. Die Beit ragspflicht igen haben entsprechend ihrer wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit  
m onat lich Beit räge zu ent r ichten.  

2. Die Höhe der Elternbeit räge ergibt  sich aus der Anlage 1 zu dieser Regelung.  I m  Fall der  
Regelung zu 1 Abs. 2 (Pflegeeltern)  ist  der Elternbeit rag zu zahlen, der sich nach der 
Elternbeit ragsstaffel für die entsprechende Einkommensgruppe ergibt . 
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1. Einkomm en ist  die Summ e der posit iven Einkünfte der  Eltern im  Sinne des 1 Abs. 1 bis 3 
des Einkom m enssteuergesetzes. Ein Ausgleich m it  Verlusten aus anderen Einkunftsarten 
und m it  Verlusten des zusam m en veranlagten Ehegat ten ist  nicht  zulässig. Dem 
Einkomm en im  Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhalt sleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes best im m ten öffent lichen Leistungen für die Elt ern 
und das Kind, für das der Elternbeit rag gezahlt  wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz bzw. dem Einkom menssteuergesetz und entsprechenden 
Vorschriften und das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht  
hinzuzurechnen. Für das drit te und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs.  6 
Einkomm enssteuergesetz zu gewährenden Freibet räge von dem nach diesem  Absatz 
erm it telt en Einkom men abzuziehen.  

Maßgebend ist  das Einkom men der Jahre in welchem eine Mitgliedschaft  in der Montessori 
Fördergem einschaft  e.V. besteht . Der Mitgliedsbeit rag wird im  1. Jahr anhand einer 
Einkom mensprognose, die durch das Einkomm en des Vorjahres erm it telt  wird, für das 
laufende Jahr festgelegt  und ist  deshalb vorläufig.  Dieser vorläufige Mitgliedsbeit rag wird 
dem  Mitglied schrif t lich m itgeteilt  und monat lich per Lastschrift  eingezogen. 
Nach Ablauf des 1. Kalenderjahres m uss das Mitglied seine tatsächlich erzielten Einkünfte 
für das 1.  Jahr offen legen und der Mitgliedsbeit rag wird entsprechend korr igier t  und 
endgült ig festgelegt .  I m  zurückliegenden Kalenderjahr zu v iel gezahlte Beit räge werden von 
der Montessori Fördergemeinschaft  e.V. erstat tet ,  zu wenig gezahlte Beit räge m üssen vom 
Mitglied nachgezahlt  werden. Der endgült ige Mitgliedsbeit rag des 1. Jahres stellt ,  wenn sich 
die Lebensumstände nicht  entscheidend verändern, die Prognose für das 2. Jahr  da, der 
endgült ige Mitgliedsbeit rag des 2.  Jahres die Prognose für das 3.  Jahr usw.  
Sonder-  und Einmalzahlungen, die innerhalb eines Jahres anfallen, sind hinzuzurechnen. 
Bei unterschiedlich hohen Monatseinkom men ist  ein durchschnit t liches Monatseinkom m en 
zu Grunde zu legen. Soweit  Monatseinkomm en nicht  best imm bar sind, ist  auf das 
Jahreseinkomm en abzustellen,  welches in einem Zeit raum von zwölf Monaten ab Eint r it t  
der Änderung voraussicht lich erzielt  wird. Eine Einkom mensveränderung ist  als dauerhaft 
anzusehen,  wenn sie voraussicht lich für mehr als drei Monate bestehen wird. 
Einmalzahlungen, die sich nach ihrem  Sinn und Zweck nicht  w iederholen, werden ab dem 
Auszahlungsm onat  für einen Zeit raum von zwölf Monaten dem  übrigen Einkom m en 
hinzugerechnet . Ergibt  sich die Änderung während des laufenden Beit ragszeit raum es, so 
werden die Beit räge ab dem  Kalenderm onat  nach Eint r it t  der Änderung neu festgesetzt .  So 
kann die gemachte Prognose nach unten oder oben angeglichen werden. Es liegt  im  
I nteresse eines j eden Mitglieds, posit ive Veränderung z.B. beide Elternteile arbeiten wieder, 
w ie auch negat ive,  z.B. der Ver lust  des Arbeit splatzes,  Trennung etc. umgehend Heike 
Leibig unter Tel:  02861 – 7039506 m itzuteilen. 
 
Die tatsächlichen Einkünfte aller Mitglieder werden jedes Jahr, an einem  festgelegten Tag, 
m it  den gem achten Prognosen verglichen und die Mitgliedsbeit räge neu berechnet . 
Mitglieder,  die nicht  das entsprechende Form ular im  1.  Jahr ausgefüllt  haben und / oder 
nicht  die tatsächlichen Einkünfte zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres darlegen,  werden 
von der Montessori Fördergem einschaft  e.V.  bis auf weiteres in die Einkom m ensgruppe 10 
eingestuft  und zahlen den Höchstbeit rag.  
 

2. Sofern sich das nach Absatz 1 zu Grunde gelegte Einkom men im  Nachhinein als 
unzut reffend erweist  und dies Auswirkungen auf die Höhe der  Beit räge hat , werden die 
Beit räge rückwirkend neu festgesetzt .  I st  eine Änderung für einen Zeit raum  von m ehr als 
drei Monaten einget reten, so ist  ab dem  auf die Änderung folgenden Monat  das 



entsprechend 2 Satz 2 bis 7 für einen Jahreszeit raum  erm it telte oder – bei einem 
Änderungszeit raum von weniger als 12 Monaten – auf einen Jahreszeit raum 
hochgerechnete Einkom men maßgebend. 
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Beit ragsermäßigungen sind nicht  vorgesehen, da die Mitgliedbeit räge sozialvert räglich anhand der 
Einkomm ensgruppen erm it telt  werden. I n begründeten Ausnahmefällen und dam it  verbundenen 
Notsituat ionen behält  sich der Vorstand eine individuelle Festsetzung des Mitgliedsbeit rages vor.
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Der Elt ernbeit rag ist  monat lich zu ent r ichten. Sich aus einer rückwirkenden Festsetzung nach 
Regelung4 Abs.1und 2 etwa ergebenden Nachzahlungsbet rägen sind in einer Sum me zu ent r ichten.  
Ein Anspruch auf Ratenzahlung besteht  nicht ,  kann aber m it  dem Vorstand auf Anfrage vereinbart  
werden.  Die j eweilige Fälligkeit  wird im  Beit ragsbescheid festgesetzt .  
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1. Für die Festsetzung der Mitgliedsbeit räge teilt  das Mitglied der Montessori 
Fördergem einschaft  Borken e.V. unverzüglich die Nam en, Anschrif ten, Geburt sdaten, die 
Aufnahm e- und Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Eltern 
nach Regelung 1 m it .   

2. Die Beit ragspflicht igen haben der Montessori Fördergem einschaft  e.V. bei der Aufnahme 
sowie danach auf Verlangen, alle Tatsachen, die für die Bemessung des Elternbeit rags 
m aßgeblich sind, schrift lich m it zuteilen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen.  

3. Die Beit ragspflicht igen sind während der gesamten Mitgliedschaft  verpflichtet , der 
Montessori Fördergemeinschaft  e.V.  Veränderungen für die Bemessung des Elternbeit rags 
m aßgeblichen Tatsachen unaufgeforder t  und unverzüglich m it zuteilen und die 
erforderlichen Nachweise vorzulegen.  

4. Ohne ausreichende Angaben zu den für die Bemessung des Mitgliedsbeit rages notwendigen 
Tatsachen oder ohne Vorlage der geforderten Nachweise ist  der  höchste Elternbeit rag zu 
leisten.  

5. Das Recht  der Montessori Fördergemeinschaft  e.V, eigene Erm it t lungen anzustellen, bleibt  
unberührt .  
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Die Beit räge können gericht lich beiget r ieben werden.  
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Diese Regelung m it  Anlage 1 t r it t  17.06.2009 in Kraft .   
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Der Mitgliedsbeit rag zur Montessori Fördergem einschaft  ist  bei der Einkom m enssteuererklärung nur  
als Sonderausgabe geltend zu machen. Eine K ��	
# 
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# quit tung können wir über den 
Mitgliedsbeit rag aus recht lichen Gründen nicht  ausstellen. Eine 
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quit t ung erhalten alle 

Mitglieder am Ende des Kalenderjahres.  
 


